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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1964

Norm

ABGB §1041 C3

Rechtssatz

Wer nach dem Tode des Genossenschafters eine Genossenschaftswohnung ohne Rechtstitel weiter benützt, muß für

deren Benützung während des Räumungsprozesses ein Benützungsentgelt bezahlen, das über die Nutzungsgebühr,

die die Genossenschaft von einem Genossenschafter eingehoben hätte, hinausgehen kann.
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